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Wichtige Informationen für Vereins-Vorstände:  

 

Datenschutz im Sportverein - Änderungen durch die neue EU-Verordnung 

Zum 25. Mai tritt die neue EU-

Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. In 

diesem Zusammenhang wird auch das 

deutsche Bundesdatenschutzgesetz 

novelliert. Die Neuregelung des 

Datenschutzes betrifft auch die 

Sportvereine und -verbände und bringt 

einige Änderungen mit sich. Bisher haben 

lediglich 6,5% der in Deutschland 

organisierten Vereine einen ausreichenden Umgang mit dem Thema Datenschutz. Wir 

möchten Euch hier erste Hinweise und Ratschläge zur Handhabung der Problematik 

geben. 

Grundlegend muss beim Thema Datenschutz zum einen der Umgang mit den 

personenbezogenen Daten (Name, Geburtsdatum, Familienstand, Fotos, etc.) der 

Vereinsmitglieder betrachtet werden - also was muss berücksichtigt werden, wenn man 

diese Daten erfasst, verarbeitet und speichert - und zum anderen ist die Datensicherheit 

relevant, also der Schutz vor ungewolltem Datenverlust, z.B. durch einen Hackerangriff 

oder Diebstahl des vereinseigenen Laptops. 

Welche Änderungen bringt das neue Gesetz mit sich?  

Die Verarbeitung der Daten der Mitglieder ist grundsätzlich erst einmal verboten, es sei 

denn es liegt eine ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds vor. Damit soll die EU-

Verordnung personenbezogene Daten besser schützen. Der Verein sollte seinen 

Mitgliedern auf Anfrage darlegen können, wie er die Daten seiner Mitglieder verarbeitet. 

Dazu sollte er ein Verzeichnis der Verarbeitungsaktivitäten anlegen. Der Verein ist auch 

in der Verantwortung, seine Mitglieder bei Datenpannen binnen 72 Stunden zu 

benachrichtigen. Künftig ist bei Anschuldigungen, dass kein korrekter Umgang mit dem 

Thema Datenschutz in einem Verein vorliegt, dieser selbst in der Pflicht, nachzuweisen, 

dass dem nicht so ist. Außerdem erhöhen sich mögliche Bußgelder für Nichteinhaltung 

der Gesetze.  
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Welche Maßnahmen sollte der Verein ergreifen? 

Eine Verankerung des Themas in der Satzung als Ermächtigungsgrundlage sollten Vereine 

bei der nächsten Satzungsänderung angehen, Detailregelungen können in einer 

zusätzlichen Datenschutzordnung getroffen werden. Vorstände können einen 

Datenschutzbeauftragten benennen und diese Aufgabe delegieren. Pflicht wird dies 

jedoch erst, wenn regelmäßig mehr als 10 Personen im Verein mit den Mitgliederdaten 

umgehen. Dieser wird vom Vorstand benannt, die Haftung verbleibt jedoch beim 

Vorstand nach §26 BGB. Der Datenschutzbeauftragte muss auch dem 

Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet werden. 

Mit dem Aufnahmeantrag erkennen neue Mitglieder die Satzung des Vereins an und mit 

einer zusätzlichen Einwilligungserklärung stimmen sie auch der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten zu. Dies sollte jedoch separat mit einer Extra-Unterschrift 

erfolgen.  

Bei Nichtmitgliedern, die an Veranstaltungen, die der Verein ausrichtet teilnehmen, muss 

eine Einwilligung eingeholt werden, falls man personenbezogene Daten erfasst oder 

Bildmaterial weiterverarbeiten will. Falls es sich nur um den Hinweis zur Nutzung von 

Bildmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins handelt, kann dieser auch auf der 

Ausschreibung vermerkt sein. Wenn von den Sportlern jedoch sowieso 

personenbezogene Daten erhoben werden, sollte auch eine Einwilligungserklärung 

unterschrieben werden, um sich abzusichern.  

Grundsätzlich sollten regelmäßig Sicherungskopien der Daten gemacht werden und dies 

an einem sicheren Ort verwahrt werden. Im Reha- oder Leistungssport werden mitunter 

Gesundheitsdaten erhoben. Diese sind besonders schützenswert. Rehasportformulare 

oder Anamnesedaten dürfen nicht für Unbefugte frei zugänglich gelagert werden. 

Regelmäßig benötigte Unterschriftenlisten sollten von diesen Daten separiert werden.  

Generell müssen alle Mitarbeiter/ Trainer /Übungsleiter darüber belehrt werden, dass 

die Mitgliederdaten dem Datengeheimnis unterliegen und nicht weitergegeben werden 

dürfen, es sei denn, es liegt eine Einwilligung des Betroffenen vor. Bei Minderjährigen 

muss die Zustimmung beider Elternteile vorliegen, damit eine solche Einwilligung 

wirksam ist. Darauf muss auch geachtet werden bei der Erstellung von Mailverteilern, 

Facebook- oder WhatsApp-Gruppen.  

Weitere Beispiele aus dem Vereinsleben, bei denen auf Datenschutz zu achten ist, sind: 

- Bekanntgabe von Daten in der Vereinszeitung 

- Datenübermittlung an Fachverbände 

- E-Mail-Versand an große Verteiler (E-Mail-Adressen müssen im bcc stehen) 

- „Big-Data“ im Leistungssport 
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- Tracking-Verfahren auf der Homepage 

- Veröffentlichung von Ranglisten (kein Verstoß gegen Datenschutz, jedoch 

Beschränkung auf Name, Verein, Ergebnis, Platzierung und Information der Sportler) 

- Veröffentlichung von Kontaktdaten   

 

Abgabefrist Verwendungsnachweise Breitensportentwicklung 

Die grünen Verwendungsnachweise für den letztjährigen Antrag Breitensportentwicklung 

müssen termingerecht bis zum 28. Februar in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes 

eingegangen sein.  

 

Sportveranstaltungen: 

Sportlerwahl im Landkreis Leipzig 

Zur Jubiläumsveranstaltung suchen wir in der 10. 

Auflage die Sportlerinnen und Sportler des Jahres. In 

einer Gemeinschaftsaktion mit der LVZ und der 

Sparkasse werden im Nachwuchs und bei den 

Erwachsenen die Besten in den Kategorien 

Sportlerin, Sportler und Mannschaft gesucht. 

Insgesamt 35 Sportlerinnen und Sportler und 20 

Teams sind dafür nominiert worden.  

Ihr könnt ab sofort bis zum 12.03.2018 eure Stimme abgeben. Die Kandidaten werden in 

der Sonderbeilage der LVZ „Treffpunkt Sport“ vorgestellt. Und die Abstimmung kann 

sowohl per Stimmzettel, als auch online erfolgen. Die Links findet ihr hier. 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir dreimal zwei Freikarten für den Sportlerball am 

24.03.2018 in Zwenkau. 

 

Meldung der Vereinsveranstaltungen 

Wenn ihr eigene Veranstaltungen habt, die ihr gern bewerben möchtet, können diese in 

unserem Sportkalender veröffentlicht werden. Schickt uns dazu eine E-Mail mit Datum, 

Ort und Art eurer Veranstaltung an r.schober@ksb-ll.de. Wir veröffentlichen sie dann auf 

unserer neuen Vereinsplattform www.ksb-ll.de im Terminkalender.   

https://www.ksb-ll.de/sportlerwahl-im-landkreis-leipzig/
mailto:r.schober@ksb-ll.de
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Ehrungen: 

 

Joker im Ehrenamt - Die Auszeichnung für eure Ehrenamtlichen 

Ca. 90.000 Ehrenamtliche im Sport 

leisten jährlich im Freistaat Sachsen 

mehr als 15 Millionen unbezahlte 

Arbeitsstunden. Sie sorgen u. a. 

dafür, dass hunderttausende Kinder 

und Jugendliche ihre Freizeit sinnvoll 

verbringen. Sie sorgen dafür, dass 

Hundertausende sich in der Freizeit 

sportlich betätigen, um ihre Gesundheit zu verbessern oder zu erhalten. Sie sorgen dafür, 

dass Hundertausende im Sportverein eine Familie, Freundschaften oder ein zweites 

Zuhause finden. Deshalb möchte Sachsens Sportminister Prof. Roland Wöller am 24. 

August 2018 in Dresden das Engagement der Ehrenamtlichen im Sport im Rahmen einer 

Festveranstaltung würdigen. Die Anträge sind bis zum 20.04. einzureichen. Alle 

Informationen und die Antragsformulare findet ihr hier. 

 

Das grüne Band 

Seit 1986 fördern die 

Commerzbank AG und der 

Deutsche Olympische 

Sportbund über die 

Initiative „Das Grüne Band 

für vorbildliche 

Talentförderung im Verein“ Kinder und Jugendliche.  Das „Grüne Band“ belohnt 

konsequente Nachwuchsarbeit im Leistungssport, unabhängig von der Vereinsgröße 

oder der Popularität der Sportart. Für das „Grüne Band“ können sich Vereine oder 

einzelne Abteilungen bis Ende März jeden Jahres bei ihren Spitzenverbänden bewerben. 

Die Bewertungskriterien ergeben sich aus dem Nachwuchsleistungssport-Konzept des 

DOSB und schließen unter anderem die Trainersituation, die Zusammenarbeit mit 

Institutionen wie Schulen oder Olympiastützpunkten, die Doping-Prävention sowie 

pädagogische Aspekte der Leistungsförderung mit ein.  

 

https://www.ksb-ll.de/vereinsarbeit-kreissportbund-leipzig/ehrungen/ehrung-joker-im-ehrenamt/
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Die Jury prämiert jedes Jahr 50 Vereine oder Vereinsabteilungen aus den 

förderungswürdigen olympischen und nicht olympischen Spitzenverbänden des 

Deutschen Olympischen Sportbundes. Voraussetzung für die Vereine ist, dass sie aktive 

Talentsuche und -förderung von Jugendlichen sowie aktive Dopingprävention betreiben.  

Das „Grüne Band“ von Commerzbank und dem Deutschen Olympischen Sportbund ist 

mit einer Förderprämie von je 5.000 Euro für die leistungssportliche Nachwuchsarbeit 

der ausgezeichneten Vereine verbunden. 

Der Bewerbungsbogen kann online ausgefüllt und ausgedruckt werden. Die 

Bewerbungsunterlagen sind an den jeweiligen Spitzenverband zu schicken. 

Einsendeschluss für alle Vereine bei ihrem Spitzenverband ist der 31.03.2018. Alle 

Informationen und Bewerbungsformulare findest du hier. 

 

Gütesiegel: „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“ 

Die Sportjugend Sachsen vergibt das Qualitätssiegel „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“. 

Das Qualitätssiegel gilt zwei Jahre und besteht aus einer Ehrenurkunde „Verein 

vorbildlicherJugendarbeit“ mit Angabe der Gültigkeitsdauer. Außerdem erhält der Verein 

das Logo „Verein vorbildlicher Jugendarbeit“, welches zur eigenen Öffentlichkeitsarbeit 

verwendet werden kann. Eine wiederholte Beantragung des Qualitätssiegels ist möglich.  

Außerdem gibt es die Möglichkeit, junge 

Vereinsmitglieder für ihr ehrenamtliches 

Engagement auszuzeichnen. Dafür gibt es die 

Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold.  

Falls euch ein Verein oder ein engagierter, 

junger Erwachsener im Sinne ist, schlagt ihn 

für die Auszeichnung vor. Alle Informationen 

und Antragsformulare dazu gibt es hier. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ksb-ll.de/das-gruene-band/
https://www.ksb-ll.de/kinder-jugendsport-leipzig/sportjugend-leipzig-landkreis/ehrungen-sportjugend-landkreis-leipzig/
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Bildung:      Hier geht es zur Anmeldung für unsere Aus- und Fortbildungsangebote.   

 

https://www.ksb-ll.de/aus-und-fortbildung-leipzig/
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Kinder- und Jugendsport: 

Sport- und Spielgeräteverleih 

Für Vereins- und Familienfeste bieten wir euch eine 

bunte Vielfalt an Sport- und Spielgeräten. Egal ob 

Hüpfburg, Festzeltgarnituren, ein Siegerpodest oder 

verschiedenste Kleinsportgeräte, wie Jonglierdiabolo, 

Torwand, Kriechtunnel oder unsere neue Slackline, 

es ist für jeden Anlass etwas dabei! Die Buchung ist 

unkompliziert auf unserer Homepage möglich. 

Einfach reinschauen auf unserer Webseite unter 

Service  Sport- und Spielgeräteverleih.  

Meldung der Kinder- und Jugendsportangebote 

Zu Beginn jeden Jahres erhebt der Kreissportbund alle Sportangebote für Vorschulkinder 

und Schulkinder im Landkreis Leipzig. Diese werden, unterteilt in fünf Regionen, 

zusammengetragen und auf unserer Homepage übersichtlich dargestellt, sodass sich 

Eltern einen Überblick über die Sportangebote für ihre Kinder informieren können.    

Daher rufen wir alle Vereine des Landkreises auf, uns die aktuellen Sportangebote Eures 

Vereins für Kinder- und Jugendliche bis 18 Jahre anzugeben. 

Unter dem Motto: „Probier mal was Neues!“ ist die 

Feriensportwoche ein Angebot für Kinder, die noch 

nicht in einem Sportverein sind, in eine Sportart 

reinzuschnuppern. Es ist eine sehr gute Chance für 

Vereine, Nachwuchs in den Verein zu locken. Dazu 

muss kein zusätzliches Angebot geschaffen werden! 

Ihr könnt Eure regulären Trainingszeiten angeben. 

Wenn ihr euch mit einem Angebot anmelden wollt, 

müsst ihr einfach nur das Formular ausfüllen und an 

uns zurück schicken. Die Angebote werden dann in 

den Kitas, Schulen und Vereinen bekannt gemacht 

und beworben (Flyer und Poster). Interessierte 

Kinder melden sich dann einfach vorab direkt beim 

Übungsleiter(in) an, sodass man sich auf die Anzahl 

der Teilnehmer einstellen kann. 

Die Formulare könnt ihr euch hier herunterladen, ausfüllen und an den Kreissportbund 

zurückschicken.  

https://www.ksb-ll.de/produkt-kategorie/geraeteverleih/
https://www.ksb-ll.de/kinder-jugendsport-leipzig/veranstaltungen-sportjugend-landkreis-leipzig/feriensportwoche-landkreis-leipzig/

